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Beschlusslauf 
 

 
 
 

Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich "Auftrags- und Vergabewesen"; hier: 
Regelung ab 01.07.2026 

 

 

 
 
Gemeindevorstand 

 
am 02.06.2025 

GV/137/2021-2026 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, wie folgt zu beschließen: 
  
1. Die Gemeinde Niedernhausen beteiligt sich im Rahmen einer interkommunalen 
Zusammenarbeit ab spätestens 01.07.2026 an der bereits bestehenden Kooperation 
zwischen dem Rheingau-Taunus-Kreis und RTK-Kommunen „Vereinbarung über die 
Wahrnehmung von Aufgaben des Auftrags- und Vergabewesens“. 
 
Die erforderlichen Anhörungs- und Beteiligungsverfahren sind durchzuführen. 
 
2. Der Gemeindevorstand wird ermächtigt, die hierzu erforderlichen Vereinbarungen mit dem 
Rheingau-Taunus (öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Kostenausgleich etc.) abzuschließen 
sowie die sonstigen verwaltungsinternen Regelungen (z.B. Dienstanweisung Vergabe) ggf. 
anzupassen. 
Die entsprechenden Mittel sind in die Haushaltspläne 2026 ff. einzustellen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
beschlossen 
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